
Amtsblatt
für die Stadt Duisburg

Hauptamt
47049 Duisburg
Sonnenwall 77-79

............................................L
Nummer 56
16. November 2020
Jahrgang 47

Inhalt

Amtliche 
Bekanntmachungen
Seiten 678 bis 698

Amtliche Bekanntmachungen

Wichtige Mitteilung

Änderung des Annahmeschlusses „Amtsblatt 
für die Stadt Duisburg“ vom 30. Dezember 
2020

Der Redaktionsschluss des am 30.12.2020 erschei-
nenden „Amtsblattes für die Stadt Duisburg“ wird 
vom 15. Dezember 2020 auf den 7. Dezember 
2020 vorverlegt. Bitte berücksichtigen Sie diese 
Änderung bei Ihrer Planung. Beiträge, die nach 
dem 7. Dezember 2020 eingehen, werden somit 
erst zum 15. Januar 2021 veröffentlicht.

Die Redaktion 

Bekanntmachung über den Bebauungsplan  
Nr. 1248 -Hochemmerich- „Friedrich-Alfred- 
Straße“ für einen Bereich beidseitig der Fried-
rich-Alfred-Straße zwischen Rheinstraße und 
Günterstraße

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 
15.09.2020 gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
den Bebauungsplan Nr. 1248 -Hochemmerich- 
„Friedrich-Alfred-Straße“ als Satzung beschlossen.

Der Bebauungsplan Nr. 1248 -Hochemmerich- 
„Friedrich-Alfred-Straße“ wird gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB öffentlich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan Nr. 1248 -Hochemmerich- 
„Friedrich-Alfred-Straße“ mit Begründung kann 
beim Amt für Stadtentwicklung und Projektma-
nagement der Stadt Duisburg zu den üblichen 
Öffnungszeiten eingesehen werden.

Über den Inhalt des Planes und der Begründung 
wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Gleichzeitig wird

1.  gemäß § 44 Abs. 5 BauGB,
2.  gemäß § 215 Abs. 2 BauGB und
3.   gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung  

Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

auf Folgendes hingewiesen:
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1)   Eine Entschädigung wegen dieses Bebauungs-
planes kann der Entschädigungsberechtigte 
gemäß § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4  
BauGB verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 
42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile  
eingetreten sind. Die Fälligkeit etwaiger Ent-
schädigungsansprüche kann der Berechtigte 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung 
der Entschädigung schriftlich bei den Entschä-
digungspflichtigen beantragt. Ein Entschädi-
gungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeige-
führt wird.

2)   Unbeachtlich werden: 

     1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis  
3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

     2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und

     3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beacht- 
liche Mängel des Abwägungsvorganges, 

      wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit 
Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes 
oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhaltes geltend gemacht 
worden sind. 

      Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach  
§ 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.

3)   Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) bei Zustande-
kommen dieser Satzung kann gemäß § 7 Abs. 
6 Satz 1 Gemeindeordnung NRW nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn

     a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt,

     b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß  
öffentlich bekannt gemacht worden,
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3)    Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) bei Zustandekommen dieser 
Satzung kann gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 
Gemeindeordnung NRW nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn

      a)  eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

      b)  die Satzung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht 
worden,

      c)  der Oberbürgermeister hat den Sat-
zungsbeschluss vorher beanstandet 
oder

      d)  der Form- oder Verfahrensmangel 
ist gegenüber der Stadt Duisburg 
vorher gerügt und dabei die verletz- 
te Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der 
Bebauungsplan Nr. 1252 -Wanheimerort- 
„Wanheimer Straße“ in Kraft.

Duisburg, den 28. Oktober 2020

Link 
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt: 
Herr Faßbender
Tel.-Nr.: 0203 283-6488

Bekanntmachung über den Bebau-
ungsplan Nr. 1256 -Mittelmeiderich- 
„südl. Von-der-Mark-Straße“ für einen 
Bereich zwischen der Von-der-Mark-
Straße, Rosenbleek, Hollenberg- 
straße, Werner-Wild-Straße und der 
Ritterstraße
 
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 
15.09.2020 gemäß § 10 Baugesetzbuch 
(BauGB) den Bebauungsplan Nr. 1256 -Mit-
telmeiderich- „südl. Von-der-Mark-Straße“ 
als Satzung beschlossen.

     c)  der Oberbürgermeister hat den Sat-
zungsbeschluss vorher beanstandet 
oder

     d)  der Form- oder Verfahrensmangel 
ist gegenüber der Stadt Duisburg 
vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der 
Bebauungsplan Nr. 1248 -Hochemmerich- 
„Friedrich-Alfred-Straße“ in Kraft.

Duisburg, den 28. Oktober 2020

Link 
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt: 
Frau Jansen 
Tel.-Nr.: 0203 283-7479

Bekanntmachung über den Bebauungs-
plan Nr. 1252 -Wanheimerort- „Wanhei-
mer Straße“ für einen Bereich zwischen 
der Kulturstraße, der Eschenstraße, der 
Elsterstraße und der Wanheimer Straße
 
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 
15.09.2020 gemäß § 10 Baugesetzbuch 
(BauGB) den Bebauungsplan Nr. 1252 
-Wanheimerort- „Wanheimer Straße“ als 
Satzung beschlossen.

Der Bebauungsplan Nr. 1252 -Wanheimer-
ort- „Wanheimer Straße“ wird gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan Nr. 1252 -Wanheimer-
ort- „Wanheimer Straße“ mit Begründung 
kann beim Amt für Stadtentwicklung und 
Projektmanagement der Stadt Duisburg zu 
den üblichen Öffnungszeiten eingesehen 
werden.

Über den Inhalt des Planes und der Be-
gründung wird auf Verlangen Auskunft 
gegeben.

Gleichzeitig wird

1.   gemäß § 44 Abs. 5 BauGB,
2.   gemäß § 215 Abs. 2 BauGB und
3.    gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

auf Folgendes hingewiesen:

1)    Eine Entschädigung wegen dieses 
Bebauungsplanes kann der Entschädi-
gungsberechtigte gemäß § 44 Abs. 3  
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB ver-
langen, wenn die in den §§ 39 bis 42 
BauGB bezeichneten Vermögensnach-
teile eingetreten sind. Die Fälligkeit  
etwaiger Entschädigungsansprüche 
kann der Berechtigte dadurch herbei- 
führen, dass er die Leistung der Ent-
schädigung schriftlich bei den Ent-
schädigungspflichtigen beantragt. Ein 
Entschädigungsanspruch erlischt, wenn 
nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ab-
lauf des Kalenderjahres, in dem die in 

        § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruches 
herbeigeführt wird.

2)   Unbeachtlich werden: 

      1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

      2.  eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und

      3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB  
beachtliche Mängel des Abwägungs- 
vorganges, 

       wenn sie nicht innerhalb von einem 
Jahr seit Bekanntmachung des Flächen- 
nutzungsplanes oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhaltes geltend 
gemacht worden sind. 

       Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich 
sind.
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Der Bebauungsplan Nr. 1256 -Mittel-
meiderich- „südl. Von-der-Mark-Straße“ 
wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich 
bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan Nr. 1256 -Mittelmei-
derich- „südl. Von-der-Mark-Straße“ mit 
Begründung kann beim Amt für Stadtent-
wicklung und Projektmanagement der 
Stadt Duisburg zu den üblichen Öffnungs-
zeiten eingesehen werden.

Über den Inhalt des Planes und der Be-
gründung wird auf Verlangen Auskunft 
gegeben.

Gleichzeitig wird

1.   gemäß § 44 Abs. 5 BauGB,
2.   gemäß § 215 Abs. 2 BauGB und
3.    gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

auf Folgendes hingewiesen:

1)    Eine Entschädigung wegen dieses 
Bebauungsplanes kann der Entschädi- 
gungsberechtigte gemäß § 44 Abs. 3  
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB ver-
langen, wenn die in den §§ 39 bis 42 
BauGB bezeichneten Vermögensnach-
teile eingetreten sind. Die Fälligkeit  
etwaiger Entschädigungsansprüche 
kann der Berechtigte dadurch her-
beiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei den Ent-
schädigungspflichtigen beantragt. Ein 
Entschädigungsanspruch erlischt, wenn 
nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ab-
lauf des Kalenderjahres, in dem die in  
§ 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruches 
herbeigeführt wird.

2)   Unbeachtlich werden: 

      1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

      2.  eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und

      3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB  
beachtliche Mängel des Abwägungs- 
vorganges, 

       wenn sie nicht innerhalb von einem 
Jahr seit Bekanntmachung des Flächen- 
nutzungsplanes oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhaltes geltend 
gemacht worden sind. 

       Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich 
sind.

3)    Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) bei Zustandekommen dieser 
Satzung kann gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 
Gemeindeordnung NRW nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn

      a)  eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

      b)  die Satzung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht 
worden,

      c)  der Oberbürgermeister hat den Sat-
zungsbeschluss vorher beanstandet 
oder

      d)  der Form- oder Verfahrensmangel 
ist gegenüber der Stadt Duisburg 
vorher gerügt und dabei die verletz- 
te Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der 
Bebauungsplan Nr. 1256 -Mittelmeiderich- 
„südl. Von-der-Mark-Straße“ in Kraft.

Duisburg, den 28. Oktober 2020

Link 
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt: 
Herr Faßbender
Tel.-Nr.: 0203 283-6488

Bekanntmachung über die frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit zum 
Bebauungsplan Nr. 1257 -Duissern- 
„Duissernplatz“ zur Flächennutzungs-
plan-Änderung Nr. 5.65 -Duissern-
gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 des Bau- 
gesetzbuches (BauGB)

Ziel und Zweck des Planentwurfs ist die 
Schaffung von Planungsrecht für ein inner-
städtisches Wohnprojekt unter dem Titel 
„Urbanes Wohnen“.

Die bisher erarbeiteten Planunterlagen 
können vom 23.11.2020 bis 11.12.2020  
im Internet unter 
www.duisburg.de/bauleitplanung
öffentlich eingesehen werden. 

Als zusätzliches Informationsangebot 
können die Planunterlagen beim Amt für 
Stadtentwicklung und Projektmanagement, 
Stadthaus, Friedrich-Albert-Lange-Platz 7, 
Eingang Moselstraße, 47051 Duisburg, in 
den Vitrinen vor den Zimmern U 24 und 
U 25 eingesehen werden. Aufgrund der 
pandemischen Situation durch COVID-19 
ergeben sich auch Auswirkungen auf die 
Stadt Duisburg. Insofern sind Termine zur 
Einsichtnahme telefonisch montags bis 
donnerstags von 8:00 bis 12:00 Uhr und 
von 13:00 bis 16:00 Uhr sowie freitags von 
8:00 bis 14:00 Uhr unter 0203/283 6270 
oder per Email 
e.rademacher@stadt-duisburg.de 
mit Herrn Rademacher innerhalb der Aus- 
legungsfrist individuell zu vereinbaren. 

Auskünfte zu dem Entwurf können nur 
telefonisch oder nach vorheriger Termin-
absprache gegeben werden. Gelegenheit 
zur Äußerung und zur Erörterung dieses 
Entwurfs mit der Verwaltung besteht eben-
falls nur telefonisch oder nach vorheriger 
Terminabsprache.
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Während der Auslegungsfrist können Stel-
lungnahmen beim Oberbürgermeister der 
Stadt Duisburg, zweckmäßigerweise beim 
Amt für Stadtentwicklung und Projektma-
nagement abgegeben werden.

Duisburg, den 3. November

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Trappmann

Auskunft erteilt: 
Herr Rademacher 
Tel.-Nr.: 0203 283-6270

Bekanntmachung einer Straßen-
benennung:

Die Bezirksvertretung Meiderich/Beeck 
hat am 13.08.2020 beschlossen, den 
Fußgänger- und Fahrradweg von der 
Arnold-Overbeck-Straße zur Friedrich-
Ebert-Straße im Ortsteil Beeck in „Edith-
Oellers-Teuber-Weg“ zu benennen. 
(Straßen-Schlüssel:  3175)

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
erhoben werden. Die Klage ist bei dem Ver-
waltungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39, 
40213 Düsseldorf schriftlich, in elektroni-
scher Form nach Maßgabe der Verordnung 
über den elektronischen Rechtsverkehr bei 
den Verwaltungsgerichten und den Finanz-
gerichten im Lande Nordrhein-Westfalen 
(Elektronische Rechtsverkehrsverordnung 
Verwaltungs- und Finanzgerichte - ERVVO 
VG/FG) oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle einzulegen.

Falls die Frist durch das Verschulden eines 
von Ihnen Bevollmächtigten versäumt 
werden sollte, so würde dessen Verschul-
den Ihnen zugerechnet.

Duisburg, den 28. Oktober 2020

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Nicola Reinhardt

Auskunft erteilt:
Frau Hohnen
Tel.-Nr.: 0203 283-6712
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Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1257 -Duissern-
und FNP-Änderung Nr. 5.65 -Duissern-
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Gemäß Datenschutz-Grundverordnung 
wird darauf hingewiesen, dass personen-
bezogene Daten in den abgegebenen Stel-
lungnahmen zum Zweck der Abwägung 
nach dem Baugesetzbuch erhoben und
gespeichert werden.
Weitere Informationen sowie Hinweise 
zum Datenschutz finden Sie unter 
https://www.duisburg.de/datenschutz.
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Fundsachen die im Monat Mai 2020 
beim Amt für bezirkliche Angelegen-
heiten abgeliefert wurden.

1. Bezirksverwaltung Walsum

       Duisburg-Walsum, Rathaus Walsum, 
Bürger-Service, Erdgeschoss, Friedrich-
Ebert-Str. 152, Fernruf: 0203/283 5732

       2 Fahrräder, 1 Schmuckstück, 1 Auto-
schlüssel, 1 Personalausweis, 2 sonstige 
Personaldokumente

2. Bezirksverwaltung Hamborn

       Duisburg-Hamborn, Rathaus Hamborn, 
Bürger-Service, Zimmer 1 und 3, Duis-
burger Str. 213, Fernruf: 0203/283 5296

       3 Fahrräder, 1 Handy, 1 Schmuckstück, 
2 Geldbörsen ohne Geldbetrag, 1 Geld-
börse mit Geldbetrag, 2 Handtaschen,  
1 Autoschlüssel, 1 Führerschein, 1 Auto-
kennzeichen, 1 Debitkarte, 1 Grabstein

3. Bezirksverwaltung Meiderich/Beeck

       Duisburg-Meiderich, Verwaltungsgebäu-
de Von-der-Mark-Str. 36, Bürger-Service, 
Von-der-Mark-Str. 36, Zimmer 100, 
Fernruf: 0203/283 7543

       3 Fahrräder, 1 Handy, 2 Geldbörsen 
ohne Geldbetrag, 1 Autozubehörteil,  
2 Personalausweise, 1 Fahrzeugschein,  
3 EC-Karten, 2 ausländische Ausweise,  
1 Werkzeug, 1 Spielware, 1 Besteckset, 
1 Koffer mit Anziehsachen

4.  Bezirksverwaltung Homberg/
Ruhrort/Baerl

       Duisburg-Homberg, Rathaus Bismarck- 
platz 1, Bürger-Service, Erdgeschoss, 
Fernruf: 0203/283 8953

       5 Fahrräder, 1 Handy, 1 Geldbörse  
mit Geldbetrag, 1 Autozubehörteil,  
1 Personaldokument, 1 Kinderwagen,  
2 Schlüsselbunde

5. Bezirksverwaltung Mitte 

        Duisburg-Stadtmitte, Verwaltungs- 
gebäude Sonnenwall 73 – 75,  
Bürger-Service, Erdgeschoss,  
Fernruf 0203/283 3424 oder 4619

       7 Fahrräder, 5 Handys, 5 Schmuck- 
stücke, 1 Geldbörse ohne Geldbetrag,  
3 Geldbörsen mit Geldbetrag, 1 Ruck- 
sack, 1 Sporttasche, 1 Tasche, 1 Auto-
schlüssel, 1 loser Geldbetrag, 10 Perso-
nalausweise, 1 Führerschein, 1 Fahr-
zeugschein, 8 EC-Karten, 2 Reisepässe, 
2 Krankenkassenkarten, 1 Aufenthalts-
erlaubnis, 3 ausländische Ausweise,  
6 sonstige Personaldokumente, 3 Sicher-
heitsschlüssel, 2 Unterhaltungselektro-
nikteile, 1 Elektrowerkzeug, 3 Brillen,  
1 Rollator, 1 Messer

6. Bezirksverwaltung Rheinhausen

       Duisburg-Rheinhausen, Rathaus Rhein-
hausen, Bürger-Service, Körnerplatz 1, 
Zimmer 104 – 113,  
Fernruf: 0203/283 8543

       2 Fahrräder, 1 Handy, 2 Taschen, 1 Ruck-
sack, 1 Skateboard

7. Bezirksverwaltung Süd

        Duisburg-Buchholz, Verwaltungs- 
gebäude Sittardsberger Allee 14,  
Bürger-Service, Erdgeschoss,  
Fernruf: 0203/283 7117

       3 Fahrräder, 1 Geldbörse ohne  
Geldbetrag, 1 Handtasche, 1 Tasche,  
1 Autoschlüssel

Eigentumsberechtigte können inner-
halb von 6 Monaten ihre Rechte an 
den Fundsachen geltend machen. 
Eigentumsansprüche werden von den 
Fundannahmestellen der Bezirksver-
waltungen entgegengenommen.

Fundtiere

8 Hunde
28 Katzen

Den Eigentümern abhanden gekomme-
ner Tiere wird empfohlen, ihren Verlust 
umgehend der Verwaltung des Tier-
heims, Lehmstr. 12, 47059 Duisburg, 
Telefon: 0203/9355090, anzuzeigen; 
andernfalls wird das Tier an einen Tier-
liebhaber abgegeben.

Duisburg, den 29. Oktober 2020

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Bäcker

Auskunft erteilt:
Frau Bäcker
Tel.-Nr.: 0203 283-3288

Fundsachen die im Monat Juni 2020 
beim Amt für bezirkliche Angelegen-
heiten abgeliefert wurden.

1. Bezirksverwaltung Walsum

       Duisburg-Walsum, Rathaus Walsum, 
Bürger-Service, Erdgeschoss, Friedrich-
Ebert-Str. 152, Fernruf: 0203/283 5732

       2 Fahrräder, 1 Geldbörse ohne Geld- 
betrag

2. Bezirksverwaltung Hamborn

       Duisburg-Hamborn, Rathaus Hamborn, 
Bürger-Service, Zimmer 1 und 3, Duis-
burger Str. 213, Fernruf: 0203/283 5296

       6 Fahrräder, 3 Handys, 3 Geldbörsen 
ohne Geldbetrag, 1 Geldbörse mit  
Geldbetrag, 1 loser Geldbetrag,  
3 Personalausweise, 1 Fahrzeugschein, 
1 Aufenthaltserlaubnis, 1 sonstiges 
Personaldokument, 2 Debit-Karten, 
KFZ-Kennzeichen, 1 Kartenmäppchen,  
2 Krankenkassenkarten

3. Bezirksverwaltung Meiderich/Beeck

       Duisburg-Meiderich, Verwaltungsgebäu-
de Von-der-Mark-Str. 36, Bürger-Service, 
Von-der-Mark-Str. 36, Zimmer 100, 
Fernruf: 0203/283 7543

Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 56 vom 16. November 2020
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2. Bezirksverwaltung Hamborn

       Duisburg-Hamborn, Rathaus Hamborn, 
Bürger-Service, Zimmer 1 und 3, Duis-
burger Str. 213, Fernruf: 0203/283 5296

       1 Personaldokument, Schlüsselbund mit 
Autoschlüssel, 1 Kartenmäppchen

3. Bezirksverwaltung Meiderich/Beeck

       Duisburg-Meiderich, Verwaltungsgebäu-
de Von-der-Mark-Str. 36, Bürger-Service, 
Von-der-Mark-Str. 36, Zimmer 100, 
Fernruf: 0203/283 7543

       4 Fahrräder, 3 Handys, 2 Schmuck- 
stücke, 3 Uhren, 3 Geldbörsen ohne 
Geldbetrag, 1 Geldbörse mit Geldbe-
trag, 3 lose Geldbeträge, 3 Personal- 
ausweise, 1 EC-Karte, 1 sonstiges Per- 
sonaldokument, 2 Brillen, 1 Projektor,  
2 Schlüsselbunde

4.  Bezirksverwaltung Homberg/
Ruhrort/Baerl

       Duisburg-Homberg, Rathaus Bismarck- 
platz 1, Bürger-Service, Erdgeschoss, 
Fernruf: 0203/283 8953

       1 Fahrrad, 1 Geldbörse ohne Geld- 
betrag, 1 EC-Karte, 1 Schlüsselbund

5. Bezirksverwaltung Mitte 

       Duisburg-Stadtmitte, Verwaltungs- 
gebäude Sonnenwall 73 – 75,  
Bürger-Service, Erdgeschoss,  
Fernruf: 0203/283 3424 oder 4619

       12 Fahrräder, 5 Handys, 1 Uhr, 8 Geld- 
börsen ohne Geldbetrag 6 Geldbörsen 
mit Geldbetrag, 2 Rucksäcke 1 Handta-
sche, 1 Sporttasche, 2 Taschen, 13 Auto-
schlüssel, 1 Autozubehörteil, 1 Personal- 
ausweis, 1 Führerschein, 1 EC-Karte,  
3 Krankenkassenkarten, 2 Aufenthalts-
erlaubnisse, 5 ausländische Ausweise,  
5 sonstige Personaldokumente,  
19 Sicherheitsschlüssel, 1 Unterhaltungs-
elektronikteil, 1 Spielware, 1 Parfüm,  
1 Taschenmesser

       1 Fahrrad, 1 Handy, 2 Geldbörsen ohne 
Geldbetrag, 2 Geldbörsen mit Geldbe-
trag, 1 Handtasche, 3 Personalausweise, 
1 Reisepass, 1 Aufenthaltserlaubnis

4.  Bezirksverwaltung Homberg/
Ruhrort/Baerl

       Duisburg-Homberg, Rathaus Bismarck- 
platz 1, Bürger-Service, Erdgeschoss, 
Fernruf: 0203/283 8953

       3 Fahrräder, 1 Personalausweis, 1 Kran-
kenkassenkarte, 1 sonstiges Personal- 
dokument, 1 Brille

5. Bezirksverwaltung Mitte 

       Duisburg-Stadtmitte, Verwaltungs- 
gebäude Sonnenwall 73 – 75,  
Bürger-Service, Erdgeschoss,  
Fernruf: 0203/283 3424 oder 4619

       3 Fahrräder, 7 Handys, 13 Armbänder,  
5 Ringe, 3 Anhänger, 2 Ketten, 7 Ohr- 
ringe, 2 sonstige Schmuckstücke,  
3 Armbanduhren, 3 T-Shirts, 3 Kopf- 
bedeckungen, 3 Schals, 1 Handschuh, 
2 sonstige Textilien, 4 Geldbörsen ohne 
Geldbetrag, 5 Geldbörsen mit Geld- 
betrag, 4 Rucksäcke, 3 Handtaschen,  
3 sonstige Taschen, 2 lose Geldbeträge, 
1 Autoschlüssel, 5 Personalausweise,  
1 Führerschein, 4 Fahrzeugscheine,  
4 EC-Karten, 1 Reisepass, 1 Kranken- 
kassenkarte, 1 Fahrausweis, 3 ausländi-
sche Ausweise, 2 sonstige Personaldoku-
mente, 10 Sicherheitsschlüssel, 5 Regen-
schirme, 7 Brillen, 1 Buch, 10 Ladekabel, 
1 Headset, 10 Kopfhörer, 22 USB-Sticks, 
1 Notebook, 4 Schlampermäppchen, 

       3 Gebetsteppiche, 4 Trinkflaschen,  
1 Parfum, 1 Kugelschreiber, 1 Taschen-
rechner, 1 Schlüsselbund, 1 Messer,  
1 Code Karte

6. Bezirksverwaltung Rheinhausen

       Duisburg-Rheinhausen, Rathaus Rhein-
hausen, Bürger-Service, Körnerplatz 1, 
Zimmer 104 – 113,  
Fernruf: 0203/283 8543

       1 Fahrrad

7. Bezirksverwaltung Süd

       Duisburg-Buchholz, Verwaltungs- 
gebäude Sittardsberger Allee 14,  
Bürger-Service, Erdgeschoss,  
Fernruf: 0203/283 7117

       1 Fahrrad, 2 Handys, 1 Geldbörse mit 
Geldbetrag, 1 Reisepass, 1 Debit-Karte

Eigentumsberechtigte können inner-
halb von 6 Monaten ihre Rechte an 
den Fundsachen geltend machen. 
Eigentumsansprüche werden von den 
Fundannahmestellen der Bezirksver-
waltungen entgegengenommen.

Fundtiere

8 Hunde
34 Katzen

Den Eigentümern abhanden gekomme-
ner Tiere wird empfohlen, ihren Verlust 
umgehend der Verwaltung des Tier-
heims, Lehmstr. 12, 47059 Duisburg, 
Telefon: 0203/9355090, anzuzeigen; 
andernfalls wird das Tier an einen Tier-
liebhaber abgegeben.

Duisburg, den 29. Oktober 2020

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Bäcker

Auskunft erteilt:
Frau Bäcker
Tel.-Nr.: 0203 283-3288

Fundsachen die im Monat Juli 2020 
beim Amt für bezirkliche Angelegen-
heiten abgeliefert wurden.

1. Bezirksverwaltung Walsum

       Duisburg-Walsum, Rathaus Walsum, 
Bürger-Service, Erdgeschoss, Friedrich-
Ebert-Str. 152, Fernruf: 0203/283 5732

       2 Fahrräder, 1 Tasche, 1 Autozubehör-
teil, 2 Personalausweise, 1 Hörgerät

Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 56 vom 16. November 2020



Amtsblatt ...............................L

685

5. Bezirksverwaltung Mitte 

       Duisburg-Stadtmitte, Verwaltungs- 
gebäude Sonnenwall 73 – 75,  
Bürger-Service, Erdgeschoss,  
Fernruf: 0203/283 3424 oder 4619

       3 Fahrräder, 6 Handys, 9 Geldbörsen 
ohne Geldbetrag, 6 Geldbörsen mit 
Geldbetrag, 1 Handtasche, 1 Reiseta-
sche, 1 Koffer, 1 Aktenkoffer, 1 Tasche, 
3 lose Geldbeträge, 24 Autoschlüssel,  
9 Personalausweise, 1 Führerschein,  
1 Fahrzeugschein, 3 EC-Karten, 1 Auf-
enthaltserlaubnis, 2 sonstige Personal- 
dokumente, 21 Sicherheitsschlüssel,  
1 Unterhaltungselektronikteil, 2 Brillen, 
1 USB Stick, 1 Teleskop 1 GPS Tracker

6. Bezirksverwaltung Rheinhausen

       Duisburg-Rheinhausen, Rathaus Rhein-
hausen, Bürger-Service, Körnerplatz 1, 
Zimmer 104 – 113,  
Fernruf: 0203/283 8543

       2 Fahrräder, 4 Handys, 1 Rollator

7. Bezirksverwaltung Süd

       Duisburg-Buchholz, Verwaltungs- 
gebäude Sittardsberger Allee 14,  
Bürger-Service, Erdgeschoss,  
Fernruf: 0203/283 7117

       6 Fahrräder, 2 Handys, 2 Geldbörsen 
ohne Geldbetrag, 1 Handtasche, 1 loser  
Geldbetrag, 2 Personalausweise, 1 EC- 
Karte

Eigentumsberechtigte können inner-
halb von 6 Monaten ihre Rechte an 
den Fundsachen geltend machen. 
Eigentumsansprüche werden von den 
Fundannahmestellen der Bezirksver-
waltungen entgegengenommen.

Fundtiere

6  Hunde
35  Katzen

Den Eigentümern abhanden gekomme-
ner Tiere wird empfohlen, ihren Verlust 
umgehend der Verwaltung des Tier-
heims, Lehmstr. 12, 47059 Duisburg, 

Fundsachen die im Monat August 2020 
beim Amt für bezirkliche Angelegen-
heiten abgeliefert wurden.

1. Bezirksverwaltung Walsum

       Duisburg-Walsum, Rathaus Walsum, 
Bürger-Service, Erdgeschoss, Friedrich-
Ebert-Str. 152, Fernruf: 0203/283 5732

       2 Fahrräder, 4 Handys, 1 Ring, 3 Geld-
börsen mit Geldbetrag, 3 Personalaus-
weise, 1 Führerschein, 1 Krankenkassen-
karte, 2 sonstige Personaldokumente

2. Bezirksverwaltung Hamborn

       Duisburg-Hamborn, Rathaus Hamborn, 
Bürger-Service, Zimmer 1 und 3, Duis-
burger Str. 213, Fernruf: 0203/283 5296

       1 Fahrrad, 4 Handys, 2 Geldbörsen mit 
Geldbetrag, 2 Handtaschen, 1 Auto- 
zubehörteil, 6 Personalausweise, 1 Spiel- 
ware, 2 Zulassungsbescheinigungen,  
1 Bahncard, 1 Autoschlüssel, 1 KFZ- 
Kennzeichen 

3. Bezirksverwaltung Meiderich/Beeck

       Duisburg-Meiderich, Verwaltungsgebäu-
de Von-der-Mark-Str. 36, Bürger-Service, 
Von-der-Mark-Str. 36, Zimmer 100, 
Fernruf: 0203/283 7543

       3 Fahrräder, 2 Handys, 2 Geldbörsen  
mit Geldbetrag, 1 Rucksack, 2 Taschen, 
1 loser Geldbetrag, 2 Führerscheine,  
1 sonstiges Personaldokument, 1 Unter- 
haltungselektronikteil

4.  Bezirksverwaltung Homberg/
Ruhrort/Baerl

       Duisburg-Homberg, Rathaus Bismarck- 
platz 1, Bürger-Service, Erdgeschoss, 
Fernruf: 0203/283 8953

       8 Fahrräder, 2 Handys, 1 Jacke,  
2 Geldbörsen ohne Geldbetrag,  
1 Personalausweis

6. Bezirksverwaltung Rheinhausen

       Duisburg-Rheinhausen, Rathaus Rhein-
hausen, Bürger-Service, Körnerplatz 1, 
Zimmer 104 – 113,  
Fernruf: 0203/283 8543

       2 Fahrräder

7. Bezirksverwaltung Süd

       Duisburg-Buchholz, Verwaltungs- 
gebäude Sittardsberger Allee 14,  
Bürger-Service, Erdgeschoss,  
Fernruf: 0203/283 7117

       1 Fahrrad, 1 Handy, 1 Feuerlöscher,  
1 Rollator, 1 Schlüssel

Eigentumsberechtigte können inner-
halb von 6 Monaten ihre Rechte an 
den Fundsachen geltend machen. 
Eigentumsansprüche werden von den 
Fundannahmestellen der Bezirksver-
waltungen entgegengenommen.

Fundtiere

6 Hunde
37 Katzen

Den Eigentümern abhanden gekomme-
ner Tiere wird empfohlen, ihren Verlust 
umgehend der Verwaltung des Tier-
heims, Lehmstr. 12, 47059 Duisburg, 
Telefon: 0203/9355090, anzuzeigen; 
andernfalls wird das Tier an einen Tier-
liebhaber abgegeben.

Duisburg, den 29. Oktober 2020

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Bäcker  

Auskunft erteilt:
Frau Bäcker
Tel.-Nr.: 0203 283-3288
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Eigentumsberechtigte können inner-
halb von 6 Monaten ihre Rechte an 
den Fundsachen geltend machen. 
Eigentumsansprüche werden von den 
Fundannahmestellen der Bezirksver-
waltungen entgegengenommen.

Fundtiere

3 Hunde
43 Katzen

Den Eigentümern abhanden gekomme-
ner Tiere wird empfohlen, ihren Verlust 
umgehend der Verwaltung des Tier-
heims, Lehmstr. 12, 47059 Duisburg, 
Telefon: 0203/9355090, anzuzeigen; 
andernfalls wird das Tier an einen Tier-
liebhaber abgegeben.

Duisburg, den 29. Oktober 2020

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Bäcker

Auskunft erteilt:
Frau Bäcker
Tel.-Nr.: 0203 283-3288

4.  Bezirksverwaltung Homberg/
Ruhrort/Baerl

       Duisburg-Homberg, Rathaus Bismarck- 
platz 1, Bürger-Service, Erdgeschoss, 
Fernruf: 0203/283 8953

       7 Fahrräder, 1 Uhr, 1 Kleidungsstück,  
2 Geldbörsen ohne Geldbetrag, 1 Geld- 
börse mit Geldbetrag, 2 lose Geldbe-
träge, 1 Personalausweis, 1 Fahrzeug-
schein, 2 sonstige Personaldokumente,  
1 Sicherheitsschlüssel

5. Bezirksverwaltung Mitte 

       Duisburg-Stadtmitte, Verwaltungs- 
gebäude Sonnenwall 73 – 75,  
Bürger-Service, Erdgeschoss,  
Fernruf: 0203/283 3424 oder 4619

       4 Fahrräder, 8 Handys, 1 Ring, 1 Kette,  
1 Uhr, 6 Geldbörsen ohne Geldbetrag,  
6 Geldbörsen mit Geldbetrag, 1 Ruck-
sack, 1 Handtasche, 1 Koffer, 3 Taschen, 
1 loser Geldbetrag, 3 Autoschlüssel,  
1 Autozubehörteil, 10 Personalausweise, 
5 Führerscheine, 1 Fahrzeugschein,  
11 EC-Karten, 2 Reisepässe, 2 Kranken-
kassenkarten, 2 Aufenthaltserlaubnisse, 
3 ausländische Ausweise, 4 sonstige Per-
sonaldokumente, 5 Sicherheitsschlüssel, 
1 Werkzeug, 2 Regenschirme, 1 Brille,  
1 Kopfhörer, 1 Bewohnerparkausweis

6. Bezirksverwaltung Rheinhausen

       Duisburg-Rheinhausen, Rathaus Rhein-
hausen, Bürger-Service, Körnerplatz 1, 
Zimmer 104 – 113,  
Fernruf: 0203/283 8543

       1 Handy, 1 Jacke, 1 loser Geldbetrag

7. Bezirksverwaltung Süd

       Duisburg-Buchholz, Verwaltungs- 
gebäude Sittardsberger Allee 14,  
Bürger-Service, Erdgeschoss,  
Fernruf: 0203/283 7117

       3 Fahrräder, 1 Handy, 2 EC-Karten, Auf-
enthaltserlaubnis, 5 Sicherheitsschlüssel

Telefon: 0203/9355090, anzuzeigen; 
andernfalls wird das Tier an einen Tier-
liebhaber abgegeben.

Duisburg, den 29. Oktober 2020

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Bäcker  

Auskunft erteilt:
Frau Bäcker
Tel.-Nr.: 0203 283-3288

Fundsachen die im Monat September 
2020 beim Amt für bezirkliche Angele-
genheiten abgeliefert wurden.

1. Bezirksverwaltung Walsum

       Duisburg-Walsum, Rathaus Walsum, 
Bürger-Service, Erdgeschoss, Friedrich-
Ebert-Str. 152, Fernruf: 0203/283 5732

       3 Fahrräder, 2 Geldbörsen ohne Geld- 
betrag, 1 Geldbörse mit Geldbetrag,  
1 loser Geldbetrag, 1 Krankenkassen- 
karte

2. Bezirksverwaltung Hamborn

       Duisburg-Hamborn, Rathaus Hamborn, 
Bürger-Service, Zimmer 1 und 3, Duis-
burger Str. 213, Fernruf: 0203/283 5296

       1 Fahrrad, 3 Handys, 1 Handtasche,  
1 Personalausweis, 1 sonstiges Personal-
dokument, 1 Geldtasche mit Debit-Kar-
te, 1 Schokoticket

3. Bezirksverwaltung Meiderich/Beeck

       Duisburg-Meiderich, Verwaltungsgebäu-
de Von-der-Mark-Str. 36, Bürger-Service, 
Von-der-Mark-Str. 36, Zimmer 100, 
Fernruf: 0203/283 7543

       2 Fahrräder, 2 Handys, 2 Ketten, 5 Geld-
börsen ohne Geldbetrag, 3 lose Geldbe-
träge, 2 Personalausweise, 3 EC-Karten, 
1 Krankenkassenkarte, 2 ausländische 
Ausweise, 2 sonstige Personaldokumen-
te, 1 Schlüsselbund, 1 Kopfhörer
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Bekanntmachung der Feststellung des 
Jahresabschlusses und des Ergebnisses 
der Jahresabschlussprüfung zum  
31. Dezember 2019 für die GEBAG  
Duisburger Baugesellschaft mbH

Die Gesellschafterversammlung der GEBAG 
Duisburger Baugesellschaft mbH hat in 
ihrer Sitzung am 23. September 2020 den 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 
festgestellt und über die Verwendung wie 
folgt beschlossen:

1.  Der Jahresabschluss der GEBAG für 
das Geschäftsjahr 2019 wird mit einem 
Jahresüberschuss von 3.494.148,97 EUR 
festgestellt.

2.  Der Jahresüberschuss wird mit einem Be-
trag von 2.395.290,72 EUR mit dem Ver-
lustvortrag aus Vorjahren verrechnet und 
mit dem Restbetrag von 1.098.858,25 
EUR in die anderen Gewinnrücklagen 
eingestellt.

Der Verband der Wohnungs- und Immobi-
lienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V. hat 
den Jahresabschluss und den Lagebericht 
des Geschäftsjahres 2019 geprüft und am 
15. Juni 2020 den folgenden Bestätigungs-
vermerk erteilt.

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

An die GEBAG Duisburger Baugesellschaft 
mbH, Duisburg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der GEBAG 
Duisburger Baugesellschaft mbH, Duisburg,  
- bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezem- 
ber 2019 und der Gewinn- und Verlust-
rechnung für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 
2019 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Be-
wertungsmethoden - geprüft. Darüber hin-
aus haben wir den Lagebericht der GEBAG 
Duisburger Baugesellschaft mbH, Duisburg, 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 
bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. Die 
in Abschnitt 1.2. des Lageberichts enthalte-
nen lageberichtsfremden Angaben haben 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3202530915 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 19. Oktober 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3758304038  
(alt 28304038) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 21. Oktober 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3203169226 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 26. Oktober 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3202620963 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 26. Oktober 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Das Sparkassenbuch Nr. 3201434960 der 
Sparkasse Duisburg wurde heute für kraft-
los erklärt.

Duisburg, den 12. Oktober 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3237046861  
(alt 137046868) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 12. Oktober 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 4264001480  
(alt 164001489) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 12. Oktober 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 3211156660  
(alt 111156667), 4232034241  
(alt 132034240) der Sparkasse Duisburg 
wurden heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 12. Oktober 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll  
das Sparkassenbuch Nr. 4218071621  
(alt 118071620) der Sparkasse Duisburg 
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber  
des Sparkassenbuches wird hiermit aufge-
fordert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 19. Oktober 2020
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sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 
falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des  
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen- 
des Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetz- 
lichen Vertreter verantwortlich für die Vor-
kehrungen und Maßnahmen (Systeme), 
die sie als notwendig erachtet haben, um  
die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwenden-
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses der Gesellschaft zur Aufstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten -  

deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die 
sonstigen Informationen verantwortlich. 
Die sonstigen Informationen umfassen die 
im Abschnitt „Prüfungsurteile“ genannten, 
nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des 
Lageberichts.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht erstrecken 
sich nicht auf die sonstigen Informationen, 
und dementsprechend geben wir weder 
ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere 
Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu 
ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung 
haben wir die Verantwortung, die sonsti-
gen Informationen zu lesen und dabei zu 
würdigen, ob die sonstigen Informationen

-  wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahres- 
abschluss, den inhaltlich geprüften Be-
standteilen des Lageberichts oder unseren 
bei der Prüfung erlangten Kenntnissen 
aufweisen oder

-  anderweitig wesentlich falsch dargestellt 
erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter und des Aufsichtsrats für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die 

wir in Einklang mit den deutschen gesetz- 
lichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

-  entspricht der beigefügte Jahresabschluss 
in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der Gesellschaft zum 31. De-
zember 2019 sowie ihrer Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 
zum 31. Dezember 2019 und

-  vermittelt der beigefügte Lagebericht ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gesellschaft. In allen wesentlichen 
Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
Unser Prüfungsurteil zum Lagebericht 
erstreckt sich nicht auf den oben genann-
ten nicht inhaltlich geprüften Bestandteil 
des Lageberichts.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
 ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
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-  beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage der 
Gesellschaft.

-  führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientier-
ten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. 
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares 
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich 
von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den  
geplanten Umfang und die Zeitplanung  
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die  
wir während unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, 15. Juni 2020

Verband der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft
Rheinland Westfalen e.V.

Dr. Ranker           Köhler
Wirtschaftsprüfer           Wirtschaftsprüfer

Bekanntmachung des Jahresabschlus-
ses der Stadtwerke Duisburg AG gem. 
§ 108 Abs. 3 Nr. 1c GO NW

Der vom Aufsichtsrat der Stadtwerke 
Duisburg AG am 19. Mai 2020 festgestellte 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 
ist der Hauptversammlung am 25. Juni 
2020 vorgelegt worden. 

falschen Darstellungen ist, und ob der 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti- 
gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaft-
lichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

-  identifizieren und beurteilen wir die 
Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter - falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, 
ist bei Verstößen höher als bei Unrichtig-
keiten, da Verstöße betrügerisches Zu-
sammenwirken, Fälschungen, beabsich-
tigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können.

-  gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 

relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Lageberichts rele-
vanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 
Systeme der Gesellschaft abzugeben.

-  beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusammen-
hängenden Angaben.

-  ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 
im Bestätigungsvermerk auf die dazuge-
hörigen Angaben im Jahresabschluss und 
im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-
folgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-
ten können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann.

-  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-
schlusses einschließlich der Angaben  
sowie ob der Jahresabschluss die zugrun-
de liegenden Geschäftsvorfälle und Ereig-
nisse so darstellt, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
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Der Jahresüberschuss vor Gewinnabfüh-
rung beträgt 36.064 TEUR (i.Vj. 51.941 
TEUR Gewinnabführung). Im Geschäfts- 
jahr wurden 34.314 TEUR an die DVV 
abgeführt und 1.750 TEUR in die Gewinn-
rücklage eingestellt.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in 
der Zeit vom 23. November bis 21. Dezem- 
ber 2020 in der Konzernzentrale der 
Duisburger Versorgungs- und Verkehrsge-
sellschaft mbH, Bungertstraße 27, 47053 
Duisburg, unter Vorsprache bei der Infor-
mation montags bis donnerstags von  
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 
8.00 Uhr bis 14.30 Uhr zur Einsichtnahme 
aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes beauftragte PKF 
Fasselt Schlage mbB, Duisburg, hat  
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers 

An die Stadtwerke Duisburg 
Aktiengesellschaft

Vermerk über die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der  
Stadtwerke Duisburg Aktiengesellschaft -  
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezem-
ber 2019 und der Gewinn- und Verlust-
rechnung für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 
2019 sowie dem Anhang, einschließlich  
der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der 
Stadtwerke Duisburg Aktiengesellschaft 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 
bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. Die 
Erklärung zur Unternehmensführung nach 
§ 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur Frau-
enquote) haben wir in Einklang mit den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht 
inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

-  entspricht der beigefügte Jahresabschluss 
in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der Gesellschaft zum 31. De-
zember 2019 sowie ihrer Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 
zum 31. Dezember 2019 und

-  vermittelt der beigefügte Lagebericht  
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesent- 
lichen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum 
Lagebericht erstreckt sich nicht auf den 
Inhalt der oben genannten Erklärung zur 
Unternehmensführung.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze  
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die 
sonstigen Informationen verantwortlich. 
Die sonstigen Informationen umfassen 
die Erklärung zur Unternehmensführung 
nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur 
Frauenquote).
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und Lagebericht erstrecken sich 
nicht auf die sonstigen Informationen, 
und dementsprechend geben wir weder 
ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere 
Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu 
ab. 
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung 
haben wir die Verantwortung, die sonsti-
gen Informationen zu lesen und dabei zu 
würdigen, ob die sonstigen Informationen 
-  wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahres- 

abschluss, Lagebericht oder unseren 
bei der Prüfung erlangten Kenntnissen 
aufweisen oder 

-  anderweitig wesentlich falsch dargestellt 
erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter und des Aufsichtsrats für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 
falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
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geschätzten Werte und damit zusammen-
hängenden Angaben.

-  ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 
im Bestätigungsvermerk auf die dazuge-
hörigen Angaben im Jahresabschluss und 
im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-
folgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-
ten können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann.

-  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-
schlusses einschließlich der Angaben  
sowie ob der Jahresabschluss die zugrun-
de liegenden Geschäftsvorfälle und Ereig-
nisse so darstellt, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

-  beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens.

-  führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaft-
lichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

-  identifizieren und beurteilen wir die 
Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter - falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, 
ist bei Verstößen höher als bei Unrichtig-
keiten, da Verstöße betrügerisches Zu-
sammenwirken, Fälschungen, beabsich-
tigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können.

-  gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Lageberichts rele-
vanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 
Systeme der Gesellschaft abzugeben.

-  beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 

sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des  
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen- 
des Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetz- 
lichen Vertreter verantwortlich für die Vor-
kehrungen und Maßnahmen (Systeme),  
die sie als notwendig erachtet haben, um  
die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwenden-
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses der Gesellschaft zur Aufstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten -  
falschen Darstellungen ist, und ob der 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti- 
gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet. 
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Bekanntmachung des Jahresabschlus-
ses der Duisburger Verkehrsgesell-
schaft AG gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1c  
GO NW

Der vom Aufsichtsrat der Duisburger 
Verkehrsgesellschaft AG am 14.05.2020 
festgestellte Jahresabschluss zum 31. De- 
zember 2019 ist der Hauptversammlung 
am 25. Juni 2020 vorgelegt worden. 

Der Verlust von 49.724 T€ (i. Vj. 47.139 T€) 
wird aufgrund des bestehenden Beherr-
schungsvertrages mit Ergebnisabführungs-
vereinbarung von der DVV übernommen.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen  
in der Zeit vom 23. November 2020 bis  
21. Dezember 2020 in der Konzernzentrale 
der Duisburger Versorgungs- und Verkehrs- 
gesellschaft mbH, Bungertstraße 27, 47053 
Duisburg, unter Vorsprache bei der Infor-
mation montags bis donnerstags von  
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 
8.00 Uhr bis 14.30 Uhr zur Einsichtnahme 
aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes beauftragte PKF 
Fasselt Schlage mbB, Duisburg, hat  
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

An die Duisburger Verkehrsgesellschaft 
Aktiengesellschaft

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Duis- 
burger Verkehrsgesellschaft Aktiengesell-
schaft - bestehend aus der Bilanz zum  
31. Dezember 2019 und der Gewinn-  
und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr  
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 
2019 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der 
Duisburger Verkehrsgesellschaft Aktien- 
gesellschaft für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 
2019 geprüft. Die Erklärung zur Unter-
nehmensführung nach § 289f Abs. 4 HGB 
(Angaben zur Frauenquote) haben wir in 

die Prüfung der Einhaltung der Pflichten 
zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 
EnWG“ sowie im Abschnitt „Verantwor-
tung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts“ weitergehend beschrieben. Wir sind 
der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und ge- 
eignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile hierzu zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter für die Rechnungslegung nach  
§ 6b Abs. 3 EnWG

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Einhaltung der Pflichten nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG zur Führung getrenn-
ter Konten sowie für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie zur 
Einhaltung dieser Pflichten als notwendig 
erachtet haben. 

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung der Einhaltung der 
Pflichten zur Rechnungslegung nach  
§ 6b Abs. 3 EnWG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob die Pflichten 
zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 
EnWG in allen wesentlichen Belangen 
erfüllt wurden sowie einen Vermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zur Ein-
haltung der Pflichten zur Rechnungslegung 
nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung, ob die 
Wertansätze und die Zuordnung der Kon-
ten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht 
und nachvollziehbar erfolgt sind und der 
Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.“

Duisburg, den 8. April 2020

PKF Fasselt Schlage
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Hünger                          Franke
Wirtschaftsprüfer            Wirtschaftsprüfer

den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientier-
ten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. 
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares 
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich 
von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den  
geplanten Umfang und die Zeitplanung  
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die  
wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere recht-
liche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der Einhal-
tung der Rechnungslegungspflichten 
nach § 6b Abs. 3 EnWG

Prüfungsurteil

Wir haben die Einhaltung der Pflichten zur 
Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, 
wonach für die Tätigkeiten nach § 6b  
Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen 
sind, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. 
Nach unserer Beurteilung wurden die 
Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b 
Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten 
nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten 
zu führen sind, für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 
2019 in allen wesentlichen Belangen 
erfüllt.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung nach § 6b  
Abs. 5 EnWG unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest- 
gestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für 
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Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 
falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des  
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen- 
des Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetz- 
lichen Vertreter verantwortlich für die Vor-
kehrungen und Maßnahmen (Systeme),  
die sie als notwendig erachtet haben, um  
die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwenden-
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses der Gesellschaft zur Aufstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten -  
falschen Darstellungen ist, und ob der 

deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die 
sonstigen Informationen verantwortlich. 
Die sonstigen Informationen umfassen 
die Erklärung zur Unternehmensführung 
nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur 
Frauenquote).

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und Lagebericht erstrecken sich 
nicht auf die sonstigen Informationen, 
und dementsprechend geben wir weder 
ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere 
Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu 
ab.
 
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung 
haben wir die Verantwortung, die sonsti-
gen Informationen zu lesen und dabei zu 
würdigen, ob die sonstigen Informationen 

-  wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahres- 
abschluss, Lagebericht oder unseren 
bei der Prüfung erlangten Kenntnissen 
aufweisen oder 

-  anderweitig wesentlich falsch dargestellt 
erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter und des Aufsichtsrats für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen 

Einklang mit den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

-  entspricht der beigefügte Jahresabschluss 
in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der Gesellschaft zum 31. De-
zember 2019 sowie ihrer Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 
zum 31. Dezember 2019 und

-  vermittelt der beigefügte Lagebericht  
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesent- 
lichen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum 
Lagebericht erstreckt sich nicht auf den 
Inhalt der oben genannten Erklärung zur 
Unternehmensführung.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze  
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
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-  beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens.

-  führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientier-
ten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. 
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares 
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich 
von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den 
geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Prüfung feststellen.

Duisburg, den 27. März 2020

PKF Fasselt Schlage
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Hünger                          Franke
Wirtschaftsprüfer            Wirtschaftsprüfer

den für die Prüfung des Lageberichts rele-
vanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 
Systeme der Gesellschaft abzugeben.

-  beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusammen-
hängenden Angaben.

-  ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 
im Bestätigungsvermerk auf die dazuge-
hörigen Angaben im Jahresabschluss und 
im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-
folgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-
ten können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann.

-  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-
schlusses einschließlich der Angaben so-
wie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignis-
se so darstellt, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti- 
gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaft-
lichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

-  identifizieren und beurteilen wir die 
Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter - falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, 
ist bei Verstößen höher als bei Unrichtig-
keiten, da Verstöße betrügerisches Zu-
sammenwirken, Fälschungen, beabsich-
tigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können.

-  gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem und 
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Preisänderung im Rahmen der Erdgasgrundversorgung in Duisburg ab 01. Januar 2021

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

zum Jahreswechsel wurden die Entgelte für die Nutzung des Gasverteilnetzes und die Kosten des Messtellenbetriebs im Raum Duisburg erhöht. Darüber  
hinaus hat die Bundesregierung zur Erreichung der Klimaschutzziele beschlossen, dass zum 01. Januar 2021 eine CO2-Bepreisung in Kraft tritt – das  
Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG). Das Gesetz sieht vor, durch die Bepreisung der Treibhausgasemissionen aus fossilen Brennstoffen, die vereinbarten  
Klimaschutzziele der Bundesregierung zu erreichen. Die Erhöhung fangen wir teilweise durch Kostenentlastungen an anderen Stellen (bspw. Beschaffung) auf.
 
Ab dem 01. Januar 2021 gelten im Rahmen der Gasgrundversorgung in Duisburg folgende Preise:

1) Nettopreis inkl. Erdgassteuer aller Angaben, Belastungen sowie Netznutzung, Messstellenbetrieb und Messung.

2) Bruttopreis inkl. 19 % Umsatzsteuer, Erdgassteuer, aller Abgaben und Belastungen sowie Netznutzung, Messstellenbetrieb und Messung.

3) Bestpreisabrechnung – abgerechnet wird der günstigste Preis, der sich in Abhängigkeit des Verbrauchs im Abrechnungszeitraum aus den Preisstufen ergibt.

Verbrauchsabgrenzung
Beim Übergang auf die neuen Erdgaspreise werden wir Ihren Zählerstand zum 31. Dezember 2020 unter Berücksichtigung jahreszeitlicher  
Verbrauchsschwankungen gemäß den gesetzlichen Vorgaben maschinell errechnen. Zur noch genaueren Abgrenzung auf der nächsten 
Rechnung können Sie uns gerne unter mein.swdu.de Ihren aktuellen Zählerstand mitteilen.

Erdgasqualität im Liefergebiet der Stadtwerke Duisburg AG
Zur Bestimmung der Energiemenge in Kilowattstunden werden die gemessenen Betriebskubikmeter in m3, der Brennwert und die Zustands-
zahl miteinander multipliziert.

Wir liefern Erdgas der Gruppe H. Der exakte Brennwert und die Zustandszahl werden uns zum Zeitpunkt der Abrechnung gemäß der  
bundesweit einheitlichen Richtlinien des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) von der Netzgesellschaft übermittelt.

Die Erdgasabrechnung erfolgt gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 685 „Gasabrechnung“ als eichamtlich anerkannte Regel der Technik für die  
öffentliche Gasversorgung.

Allgemeine Informationen
Haben Sie noch Fragen? Unser Serviceteam ist telefonisch unter der  
Rufnummer 0203 39 39 56 (Montag – Freitag: 7.00 – 18.30 Uhr) gerne für Sie da.

Stadtwerke Duisburg AG
Duisburg, 16. November 2020

Grund- und Ersatzversorgung für Haushaltskunden Euro/Jahr (brutto) 2) ct/kWh (brutto) 2)

PartnerErdgas Classic mit Bestpreisabrechnung 3) 

Preisstufe 1: 0 bis 5.410 kWh pro Jahr

Preisstufe 2: 5.411 bis 1.500.000 kWh pro Jahr

33,94

205,44

11,55

8,38

Grund- und Ersatzversorgung für Gewerbekunden Euro/Jahr (netto) 1) ct/kWh (netto) 1)

PartnerErdgas Profi Classic mit Bestpreisabrechnung 3) 

Preisstufe 1: 0 bis 6.571 kWh pro Jahr

Preisstufe 2: 6.572 bis 1.500.000 kWh pro Jahr

28,52

203,32

9,71

7,05
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Preisänderung im Rahmen der Stromgrundversorgung in Duisburg ab 01. Januar 2021

Im Grundpreis sind die Kosten für eine konventionelle oder eine moderne Messeinrichtung enthalten. Sofern Sie als Kunde einen eigenen Messstellenbetreiber 
beauftragen oder der Verbrauch über ein intelligentes Messsystem (iMSys) erfasst wird, reduziert sich der Grundpreis um 10,24 EUR/Jahr netto bzw. 12,19 
EUR/Jahr brutto. Die Messkosten für ein iMSys rechnen wir separat in der tatsächlich anfallenden Höhe spätestens mit der Rechnungsstellung mit Ihnen ab, so-
fern wir als Lieferant dienstleistend mit der Abrechnung des Messstellenbetriebs beauftragt wurden. Die tatsächlichen Kosten für ein iMSys sind je nach Mess- 
stellenbetreiber unterschiedlich. Die Kosten für Standard- und Zusatzleistungen sind dem veröffentlichten Preisblatt des grundzuständigen Messstellenbe-
treibers (Netze Duisburg GmbH) zu entnehmen.
 
Verbrauchsabgrenzung
Beim Übergang auf die neuen Strompreise werden wir Ihren Zählerstand zum 31. Dezember 2020 unter Berücksichtigung jahreszeitlicher Verbrauchs- 
schwankungen gemäß den gesetzlichen Vorgaben maschinell errechnen. Zur noch genaueren Abgrenzung auf der nächsten Rechnung können Sie uns gerne 
unter mein.swdu.de Ihren aktuellen Zählerstand mitteilen.

Allgemeine Informationen
Haben Sie noch Fragen? Unser Serviceteam ist telefonisch unter der Rufnummer 0203 39 39 23 (Montag – Freitag: 7.00 – 18.30 Uhr) 
gerne für Sie da.

Stadtwerke Duisburg AG
Duisburg, 16. November 2020

1) Nettopreis inkl. Stromsteuer aller Abgaben, Belastungen sowie Netznutzung, Messstellenbetrieb und Messung. 

2) Bruttopreis inkl. 19 % Umsatzsteuer, Stromsteuer, aller Abgaben und Belastungen sowie Netznutzung, Messstellenbetrieb und Messung.

3) Die Schwachlastzeit beträgt täglich sechs Stunden in der Zeit zwischen 22.00 bis 6.30 Uhr. Diese wird vom Verteilnetzbetreiber je nach Belastungsverhältnis festgelegt.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Beschaffungspreise für Strom steigen seit Jahren kontinuierlich an. Der kurzzeitige, durch Corona bedingte Preisrückgang kann diesen grundsätzlichen  
Trend nicht aufhalten. Darum müssen wir eine Tarifanpassung zum 01. Januar 2021 vornehmen. Dennoch profitieren Sie weiterhin von unserem guten  
Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Ab dem 01. Januar 2021 gelten im Rahmen der Stromgrundversorgung folgende Preise:

Grund- und Ersatzversorgung für Haushaltskunden Euro/Jahr (brutto) 2) ct/kWh HT (brutto) 2) ct/kWh NT (brutto) 2)

PartnerStrom Classic (Grundversorgung Haushalt) 
Grundpreis und Arbeitspreis 118,47 32,26 ––

PartnerStrom Classic (Grundversorgung Haushalt) mit Schwachlast 3) 

Grundpreis und Arbeitspreis 164,15 32,26 27,14

 
Grund- und Ersatzversorgung für Gewerbekunden Euro/Jahr (netto) 1) ct/kWh HT (netto) 1) ct/kWh NT (netto) 1)

PartnerStrom Profi Classic (Grundversorgung Gewerbe) 
Grundpreis und Arbeitspreis 202,26 28,16 ––

PartnerStrom Profi Classic (Grundversorgung Gewerbe) mit Schwachlast 3)

Grundpreis und Arbeitspreis 240,65 28,16 22,81
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